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 Veröffentlicht am 29.06.2006

Norm

EMRK Art8

1. EMRK Art. 8 heute

2. EMRK Art. 8 gültig ab 01.05.2004

Rechtssatz

Die Übermittlung von Daten aus der geheimen Überwachung von Telekommunikation an andere Behörden und die

Verwendung stellt einen Eingri8 in die durch Art 8 EMRK geschützten Rechte dar.Die Übermittlung von Daten aus der

geheimen Überwachung von Telekommunikation an andere Behörden und die Verwendung stellt einen Eingri8 in die

durch Artikel 8, EMRK geschützten Rechte dar.
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